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A B S C H R I F T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, 10. April 2018 

 

 

 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuergesetz geändert wird 

GZ. BMF-0102000/0004-IV/1/2018 

 

 

Die Landwirtschaftskammer Österreich gestattet sich, dem Bundesministerium für Finanzen 

zum oben genannten Begutachtungsentwurf folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

 

Der Familienbonus Plus sowie der Kindermehrbetrag für geringverdienende 

Alleinverdienerinnen/Alleinverdiener und Alleinerzieherinnen/Alleinerzieher stellen zwei 

wichtige und zu begrüßende Maßnahmen dar, die die Bedeutung der Familien für unsere 

Gesellschaft hervorheben. Auf die folgenden Punkte erlaubt sich die Landwirtschaftskammer 

Österreich dennoch hinzuweisen.  

 

Die grundsätzliche Höhe des Familienbonus Plus richtet sich nach dem Alter des Kindes. 

Der Familienbonus Plus für Kinder bis 18 Jahre ist höher (1.500 €), als jener für Kinder ab 18 

Jahren (500 €). Im Unterschied dazu ist die Familienbeihilfe, die dem Ausgleich der 

finanziellen Mehrbelastung durch Kinder dient, für ältere Kinder höher. Aus diesem 

Blickwinkel betrachtet, könnte argumentiert werden, den Familienbonus Plus unabhängig 

vom Alter des Kindes bei 1.500 € anzusetzen.  

 

Dass die Höhe des Kindermehrbetrages für geringverdienende Alleinverdiener/innen und 

Alleinerzieher/innen (250 €) von der maximalen Höhe des Familienbonus Plus abweicht, wird 

ein offenes Thema für diese Gruppe bleiben.  
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Darüber hinaus gibt es auch berufstätige Eltern, die von beiden Maßnahmen nicht umfasst 

sind. Dies betrifft jene Eltern, die mit ihren Einkommen unter der Steuerfreigrenze liegen, 

aber nicht unter die Bestimmungen für Alleinverdienerinnen/Alleinverdiener fallen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

gez. Hermann Schultes gez. Ferdinand Lembacher 

Präsident der Generalsekretär der  

Landwirtschaftskammer Österreich Landwirtschaftskammer Österreich 
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